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Antragsteller*in: Oliver Groth (KV Regensburg-Stadt)

Änderungsantrag zu WP-01-K2

Von Zeile 379 bis 382:
Wir werden Vätern oder Co-Müttern die Möglichkeit geben, sichMütter die ersten zwei Wochen

nach der Geburt eines Kindes mit einer Lohnersatzleistung verpflichtend von der Arbeit

freizustellen. So können Eltern gemeinsam ins Familienleben starten. Durch die Einführung

eines gestaffelten Mutterschutzes wollen wir Frauen, die eine 

Begründung

Auch wenn es seltsam klingt, ein verpflichtendes Arbeitsverbot für die weiteren Elternteile nach der

Geburt ist eine Maßnahme gegen die Diskriminierung der Mutter im Beruf.

Aufgrund der Rolle als mögliche Mutter werden Frauen im Arbeitsleben bei einigen

Arbeitgeber*innen immer noch diskriminiert. Das beeinträchtigt Aufstiegs- und

Verdienstmöglichkeiten und wirkt auch familienfeindlich. Diese Diskriminierung kann wirksam

verhindert werden, wenn für alle Elternteile die gleichen Regelungen gelten. Die zwei Wochen im

Wahlprogramm wären ein Einstieg dazu, perspektivisch sollte die Zeit eher genauso lang wie bei

der Mutter sein.

Gerade die ersten Wochen nach der Geburt sind für junge Familien oft sehr belastend. Die

Umstellung ist massiv. Die Gesundheit aller und vor allem die Heilung der Mutter nach der Geburt

sind wichtig und können sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Hier kann der andere

Elternteil wichtige Unterstützungsarbeit leisten, wenn er anwesend sein kann. In dieser Zeit drohen

auch Überlastungen, eine verpflichtende gleichmäßige Familienstartzeit kann dem entgegenwirken

und später folgende Ausfälle vermindern, da sich beide Elternteile erstmal auf ihre neue Familie

konzentrieren können. Bei mehreren Kindern ist auch die Sorge für diese unabdingbar. Das alles

sollte mehr als zwei Wochen wert sein, trotzdem sind zwei Wochen noch besser als gar nichts.

Wichtig ist vor allem, dass die die*der Arbeitnehmer*in in der Zeit verpflichtend freigestellt wird,

d.h. nicht nur die Möglichkeit hat, dies zu beantragen, sondern dass die Zeit auf jeden Fall zusteht.

Obwohl es viele positive Beispiele von Unternehmen gibt, die freiwillig Mitarbeitende nach der

Geburt freistellen, gibt es doch auch viele Unternehmen, die massiven Druck ausüben, keine

Elternzeit zu beantragen und negative Auswirkungen auf das berufliche Fortkommen in Aussicht

stellen. Durch eine verpflichtende Freistellung, die Väter und Co-Mütter betrifft, wird das Risiko

eines Ausfalls nicht mehr alleinig der Mutter eines Kindes zugeschrieben und die Gründe für die

Diskriminierung im Beruf verringern sich. Eine im voraus bekannte Auszeit ist für Unternehmen

auch meist weit einfacher zu kompensieren als zum Beispiel ein plötzlicher Krankheitsausfall.

weitere Antragsteller*innen

Wiebke Richter (KV Regensburg-Stadt); Moritz Hunger (KV Regensburg-Stadt); Lisa Wittmann (KV

Regensburg-Stadt); Andreas Thumeyer (KV Regensburg-Stadt); Miriam Sonnenbichler (KV

WP-01-K2-379-2
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Karlsruhe); Philipp Sean Giesinger (KV Karlsruhe); Damian-Aidan Koenig (KV Leipzig); Phil Pioro (KV

Regensburg-Stadt); Marie-Christine Scholz (KV Regensburg-Stadt); Burkard Wiesmann (KV

Regensburg-Stadt); Stefan Christoph (KV Regensburg-Stadt); Jan Schmid (KV Berlin-Tempelhof/

Schöneberg); Regina Hammerl (KV Regensburg-Land); Thomas Fleck (KV Regensburg-Stadt); Monir

Shahedi (KV Regensburg-Stadt); Carla Ober (KV Erlangen-Stadt); Matthias Kampmann (KV

Regensburg-Land); Till Eichler (KV Bamberg-Stadt); Martin Schulze (KV Greiz); sowie 30 weitere

Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün eingesehen werden können.
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